Ausfüllhilfe Finanzierungsplan S03/S04, Auswärtiges Amt

[bookmark: _GoBack]Ausfüllhilfe für den Finanzierungsplan
1. Warum muss der Finanzierungsplan ausgefüllt werden?
Finanzierungspläne sind für Referat S03/S04 ein integraler Bestandteil eines Projektantrags und müssen daher unbedingt und bei jedem Antrag miteingereicht werden. 
Der Finanzierungsplan eines Antrags wird mit einer Bewilligung durch das Auswärtige Amt (AA) immer als verbindlich erklärt.  Sie sollten daher unbedingt darauf achten, den Finanzierungsplan stets so realistisch und korrekt wie möglich auszufüllen.
2. Allgemeine Hinweise zum Finanzierungsplan
Bezüglich der Form des Finanzierungsplans sind die folgenden Punkte zu beachten:
· Bitte benutzen Sie ausschließlich die von uns hierfür bereitgestellte Vorlage.
· Geben Sie bitte immer das Datum der letzten Bearbeitung an.
· Geben Sie bitte auch immer den Bewilligungszeitraum an.
· Verwenden Sie bitte sowohl im Finanzierungsplan als auch in den weiteren Antragsunterlagen immer den exakt gleichen Projekttitel. 
Die folgenden Tabellenblätter der Vorlage müssen immer ausgefüllt werden:
· Gesamtausgaben
· Personaltableau
Die folgenden Tabellenblätter müssen nur unter bestimmten Bedingungen ausgefüllt werden:
· „Ausgabenarten HHJ 1“ (und folgende)
· Füllen Sie dieses Tabellenblatt bitte aus, wenn Ihr Vorhaben über ein Kalenderjahr hinausgeht (z.B. Projekt läuft von 2021 bis 2022). Hierzu zählen auch Projekte mit einer Laufzeit von weniger als einem Jahr bzw. 12 Monaten, die aber über zwei Kalenderjahre laufen (z.B. 01.08.2021 bis 28.02.2022)
· Für jedes Kalenderjahr muss ein separates Tabellenblatt ausgefüllt werden. Ist der Projektzeitraum für 2021 bis 2022 geplant, füllen Sie bitte ein Tabellenblatt für 2021 und ein Tabellenblatt für 2022 aus. Hierzu können Sie das Tabellenblatt „Ausgabenarten HHJ1“ entsprechend der Anzahl der Kalenderjahre vervielfältigen.
· Führen Sie die Ausgabenarten der einzelnen Kalenderjahre schließlich als Gesamtausgaben in dem Tabellenblatt „Gesamtausgaben“ zusammen.
· Aktivitäten
· Füllen Sie dieses Tabellenblatt zusätzlich aus, wenn Ihr Vorhaben mehr als zwei Outputs haben wird. Sprechen Sie sich beim Ausfüllen möglichst mit dem zuständigen S03/S04-Sachbearbeitenden bzw. S03/S04-Projektbetreuenden ab.
· Verwaltungsausgabenpauschale (sollten Sie eine solche beantragen)
Bitte beachten Sie auch die folgenden Hinweise:
· Bitte ändern Sie keine der  Formeln in der Vorlage.
· Nutzen Sie gerne die für Bemerkungen vorgesehenen Zellen, um zusätzliche Erklärungen oder Ausführungen zu den einzelnen Budgetpositionen anzugeben.
3. Welche Details müssen Sie im Finanzierungsplan angeben?
· Bitte geben Sie immer den geplanten Ort bzw. Region oder Land an, an dem die Kosten anfallen. 
· Sollte sich der Ort im Laufe des Projekt ändern, gehen Sie bitte so vor wie unter 5. dargelegt
· Geben Sie bitte auch immer und so konkret wie möglich Anzahl und Funktion der am Projekt bzw. an den einzelnen Aktivitäten beteiligten Personen (Teilnehmer, Personal) an.
· Bitte geben Sie unter „Einheit“ keine Zahlen an, sondern das Maß-/Zählsystem (z.B. Monate, Personen oder Seminare).
4. Hinweise für bestimmte Ausgaben
· Benutzen Sie bitte zur Aufstellung der Reisekosten grundsätzlich die anzuwendenden Sätze der Auslandsreisekostenverordnung.
· Das Tabellenblatt für die Verwaltungsausgabenpauschale ist nur auszufüllen, wenn Sie eine solche beantragen. Eine Pauschalierung kann z.B. bei den sächlichen Verwaltungsausgaben (z.B. Telefonkosten, Porto, Büromaterial) in Betracht kommen. Diese sind grundsätzlich zuwendungsfähig, wenn diese Ausgaben im kausalen Zusammenhang mit der Maßnahme stehen. Sie können pauschaliert werden, wenn eine Einzelauflistung nicht möglich ist. 
· Das AA darf den Bestand als solches des Zuwendungsempfängers nicht über die Projektförderung finanzieren. Eine Verwaltungsausgabenpauschale für bestehende Infrastruktur (z.B. Ausgaben für Stammpersonal, Mieten…) ist also ausgeschlossen. Dies ist auf das Subsidiaritätsprinzip zurückzuführen: Sie müssten bestehende Infrastruktur auch ohne das Projekt entsprechend finanzieren.
· Unter Personalkosten („1. Projektbezogene Ausgaben für Projektpersonal“) sollen nur Angestellte aufgeführt werden. Bezieher von Honoraren etc. fallen nicht unter Personalkosten, sondern sind als Dienstleistungen aufzuführen („2. Projektbezogene Ausgaben für Dienstleistungen“).
· Bestreitet Ihre Organisation die Gesamtausgaben überwiegend (mehr als 50%) aus öffentlichen Zuwendungen (Deutschland/EU), dürfen Sie Ihre Beschäftigten (hier: Projektpersonal) nicht besser stellen als vergleichbare Bundesbedienstete (Besserstellungsverbot u.a. VV Nr. 15.1 zu § 44 BHO). 
· Sofern das Besserstellungsverbot nicht einschlägig ist, prüfen wir Kosten für Projektpersonal anhand der Ortsüblichkeit und Angemessenheit (vor Ort Abfrage bei der zuständigen deutschen Auslandsvertretung).
· Bitte berücksichtigen Sie bei der Aufstellung auch mögliche Kursschwankungen. Die Zuwendung wird in jedem Falle in Euro bewilligt und abgerechnet. Wechselkursschwankungen gehören nicht zu den zuwendungsfähigen Ausgaben. Ggf. nachteilige Wechselkursschwankungen werden damit Ihnen zu Lasten angerechnet. Der jeweils verwendete Umrechnungskurs ist aktenkundig zu notieren.
· Sind Eigen- oder Drittmittel zur Durchführung des Vorhabens vorhanden, so müssen diese im Tabellenblatt „Gesamtausgaben“ in den Zeilen acht bis zwölf eingetragen werden.
5. Änderung des Finanzplans nach der Bewilligung oder während der Projektlaufzeit
Sollte Ihr Finanzierungsplan bereits bewilligt sein, aber Änderungen im Finanzierungplan mit oder ohne Auswirkungen auf die Jahres- und/oder Gesamtausgaben[footnoteRef:1] nach der Bewilligung bzw. während der Projektlaufzeit anfallen, so bitten wir Sie diese Änderungen wie folgt im Finanzierungsplan darzustellen: [1:  Änderungen des Finanzierungsplans umfassen: Das Hinzufügen, Entfernen und Verschieben von Budgetlinien; Die inhaltliche Änderung von Budgetlinien (z.B. eine Änderung des Orts); die Änderung derEinheit; Änderung(en) der Höhe der bewilligten Ausgaben pro Budgetlinie, um mehr als 20%. ] 

· Tragen Sie in den Spalten L bis N des Tabellenblatts „Gesamtausgaben“ und ggf. auf den relevanten Tabellenblättern „Ausgabenarten HHJ“ die bisher bewilligten Ausgaben ein und geben Sie jeweils die Differenz zur neuen Budgetaufstellung an.
· Anschließend können Sie die Angaben Ihrer Budgetaufstellung ändern bzw. überarbeiten.
· Bitte denken Sie auch daran, das Datum des neuen Finanzierungsplans zu aktualisieren. 

